
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Sankt Augustin 
beschließt: 
 

1. Für alle gefällten städtischen Straßenbäume werden neue Straßenbäume mit 
einem Stammumfang von mindestens 20 cm gepflanzt. Für alle gefällten Bäume 
mit einem Stammumfang von 50 cm oder mehr im Geltungsbereich der 
Baumschutzsatzung der Stadt Sankt Augustin außerhalb des Straßenraums 
werden neue Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm gepflanzt. 
Diese Regelung gilt auch für aus Verkehrssicherheitsgründen etc. notwendige 
Baumfällungen. 

2. Ersatzpflanzungen sollen soweit möglich zeitnah - ggf. auch mit Durchführung 
notwendiger baulichen Maßnahmen - an den vorherigen Baumstandorten 
erfolgen. Ist dies überhaupt nicht möglich, kann die Ersatzpflanzung an anderer 
Stelle erfolgen. 

3. Die Verwaltung informiert den Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss in der 
auf die jeweilige Pflanzperiode folgenden Sitzung anhand einer 
Gegenüberstellung über die Bilanz zwischen Fällungen und Neupflanzungen. Der 
Bericht soll eine Kurzauskunft über die verwendeten Baumarten mit den zu 
erwartenden Trockenheitsresistenzen sowie die exakten Standorte benennen. 


